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Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass der Begriff der Aufsicht hier nicht mehr ganz
passend ist, den Kern der Sache aber dennoch trifft. Zwar besteht bei Volljährigen bei
Verletzung der Aufsicht keine deliktische Haftung mehr für Schäden, die die zu
beaufsichtigende Person Dritten zufügt (§832 BGB), insbesondere die Fürsorgepflicht von
Lehrkräften für ihre (auch volljährigen) Schüler geht aber dennoch deutlich weiter als die eines
Reiseleiters gegenüber seiner Reisegruppe.
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